
Reglement (Bestandteil der Kursvereinbarung)

Allgemein:

1. Im Voraus entschuldigt gefehlte Lektionen können während des laufenden Semesters vor- oder
 nachgeholt werden. Ein Abzug vom Kursgeld ist nicht möglich.
2. Schulaustritt: Wer das folgende Semester nicht mehr besuchen möchte, muss sich  schriftlich 
 bis zum 1. Juni (für den Semesterbeginn im August) resp. 1. Dezembe  (für den 
 Semestergebinn im Januar) bei der Schulleitung abmelden. Liegt der Schulleitung bis zu 
 diesem Termin keine Abmeldung vor, geht sie davon aus, dass der Kurs weiterhin belegt wird, 
 und der Kursteilnehmer oder die  Kursteilnehmerin schuldet das Kursgeld des 
 Folgesemesters. Bei Austritt während dem Semester besteht kein Anspruch auf Rückerstattung 
 oder Erlass des  Kursgeldes. In schriftlich begründeten Härterfällen entscheidet die 
 Tanzschulleitung  nach eigenem Ermessen.
3. Alicia López ist die Leiterin der Schule. Soweit möglich, unterrichtet sie die Klassen  selbst, 
 ansonsten ist immer für eine kompetente Vertretung gesorgt.
4. Die Schüler/innen vermeiden es, während ihrem Aufenthalt in den  Tanzräumlichkeiten und der 
 Garderobe unnötigen Lärm zu verursachen.

Haftung:

1. Für Diebstahl und den Verlust von Gegenständen übernimmt die Tanzschule keine  Haftung.
2. Für Unfälle innerhalb des Tanzunterrichts wird ebenfalls keine Haftung übernommen. Es ist 
 Sache des/der Schülers/Schülerin, resp. der Eltern, sich privat zu versichern.

Zahlung:

1. Die Bezahlung erfolgt pro Quartal und im voraus, spätestens innerhalb
 der ersten 14 Tage ab Beginn des Quartals.
2. Die Kursleiterin ist berechtigt, Schülerinnen, die den Unterricht massiv 
 stören, umgehend und entschädigungslos von der Lektion wegzuweisen.
3. Preisliste: Gruppe 30.- CHF / 90 Min.  ;  Privat 90.- CHF / 60 Min.
 Halbprivat: 65.- CHF / 60 Min.  ;  Trío: 55.- CHF / 60 Min.
4. Beim Besuch von mehr als einem Kurs die Woche, kostet jede 
 weitere Lektion 15.- CHF / 90 Min. Privatschülerinnen dürfen pro 
 Privatstunden einmal gratis üben.
5. Einzellektionen kosten 33.- CHF / 90 Min. (wird aber nur in 
 Ausnahmefällen akzeptiert!)
6. Üben im Tanzkeller: 5.- CHF pro Stunde, pro Person (wer im Voraus 
 bezahlt, darf während des Quartals gratis üben).

Sonderfall:

1. Krankheits-/Unfallbedingte Abwesenheiten, die länger als 2 Wochen dauern:
 a) Die versäumten Lektionen können nachgeholt werden, auch im  kommenden Quartal.
 b) Sollte die Variante a) organisatorisch nicht möglich sein, kann - nach Vorweisen einer 
 entsprechenden ärztlichen Bescheinigung - der Betrag für die versäumten Lektionen 
 eingefordert werden.
2. Die Kursleiterin behält sich vor, die Arztbescheinigung im Bedarfsfalle auf ihre Richtigkeit 
 zu überprüfen. 


